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Newsletter 4/2023 

Hinweise für April 2023 

1. Pflanzenschutz 
 
Im Raps ist verstärktes Apothezienwachstum zu verzeichnen. Beurteilen Sie Ihre Be-stände 

hinsichtlich der Entscheidung zum Einsatz eines Fungizides gegen Sclerotinia. Informationen 

dazu finden Sie in der Broschüre »Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland 2023«, die Sie 

als Abonnent des Warndienstes automatisch erhalten haben.  

 

Das neue Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturen wurde vom Bundesamt für Verbrau-

cherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht. 

 

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/rechtliche-regelungen-43717.html 

 

Dieses Verzeichnis gibt Ihnen Auskunft darüber, ob bei der Anwendung von Pflanzenschutz-

mitteln die Anwendungsbestimmungen NT 101, 102, 103 105, 107, 108, 109, 111 oder 112 

eingehalten werden müssen. Das ist immer dann der Fall, wenn die Gemeinde, in der das 

PSM angewendet werden soll über einen nicht ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ver-

fügt. 

 

Beachten Sie dies Hinweise bitte bei der Anwendung der Pflanzenschutzmittel! 

 

 

2. Bodenschutz 

 

I Mit Beginn der neuen Förderperiode ist die GAP-Konditionalitätenverordnung (GAP-KondV) 

in Kraft getreten. Diese regelt im § 16 die »Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Erosion«. 

Inhaltlich entspricht der § 16 der GAP-KondV dem § 6 der Agrarzahlungen-Verpflichtungen-

Verordnung (AgrarZahlVerpflV). Geändert hat sich die Berechnung zur Bestimmung der po-

tenziellen Erosionsgefährdung durch Wasser. 

 

Während bisher der Regenerosivitätsfaktor optional berücksichtigt werden konnte, ist er mit 

Inkrafttreten der GAP-KondV verpflichtend in die Berechnung einzubeziehen. 

 

Das hat dazu geführt, dass ein Teil der Feldblöcke von der ehemals als CC-Wasser-1 bezeich-

neten Wassererosionsklasse jetzt in die Wassererosionsklasse K-Wasser-2 eingestuft  

wurden. 

 

Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, sich hinsichtlich der eventuellen Neueinstufung Ihrer 

bewirtschafteten Feldblöcke im INVEKOS-Online-GIS zu informieren bzw. im Programm  

»DIANAweb« zu informieren. 

 

 

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/rechtliche-regelungen-43717.html
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Für Flächen in der Einstufung K-Wasser-2 besteht ein Pflugverbot zwischen dem 01. Dezem-

ber und dem 15. Februar. Zwischen dem 16. Februar und dem 30. November ist das Pflügen 

nur zulässig, wenn sich die Aussaat  unmittelbar anschließt. Vor der Aussaat von Kulturen mit 

einem Reihenabstand von 45 cm und mehr ist das Pflügen verboten. 

 

Mit Erscheinen des neuen Erlasses wird es die Möglichkeit geben, einen 

 

»Antrag zur Befreiung von Anforderungen nach § 16 Abs. 3 GAP- Konditionalitäten- 

verordnung auf Schlagebene gemäß § v3 Abs. Sächsische GAP- Umsetzungsverord-

nung« 

 

zu stellen. 

 

Die Antragstellung erfolgt im Jahr 2023 über ein entsprechendes Antragsformular sowie dazu-

gehörige Dateien in verschiedenen Formaten. 

Sie finden das Antragformular sowie ein Merkblatt dazu unter folgendem Link 

 

https://lfulg.sachsen.de/fbz-zwickau-10140.html  

 

in der Rubrik Fachrecht // Informationen zum Bodenschutz. 

 

 

3. Termine 

 

Wir möchten Sie auf verschiedene Veranstaltungen des LfULG hinweisen: 

 

a) Die Feldtage des LfULG beginnen am 25.05.2023 und enden am 04.07.2023.  

 

b) Am 01. Juni 2023 findet ein Kolloquium mit der Bezeichnung »BVT/ Stand der Technik« 

statt. Inhalt ist die Umsetzung der TA Luft (Reduzierung von Emissionen in der Landwirt-

schaft – Abdeckung von Güllebehältern bzw. -gruben). 

Beachten Sie bitte, dass es sich um eine Hybridveranstaltung handelt, für die Kosten erho-

ben werden. 

 

Alle Veranstaltungen des LfULG und die dazugehörigen Informationen sowie Anmeldelinks 

finden Sie unter dem Link  

 

https://www.lfulg.sachsen.de/veranstaltungen.html?_cp=%7B%22accordion-content-

19355%22%3A%7B%221%22%3Atrue%7D%7D 

 

im Veranstaltungskalender des LfULG. 

 

 

 

 

 

 

 

https://lfulg.sachsen.de/fbz-zwickau-10140.html
https://www.lfulg.sachsen.de/veranstaltungen.html?_cp=%7B%22accordion-content-19355%22%3A%7B%221%22%3Atrue%7D%7D
https://www.lfulg.sachsen.de/veranstaltungen.html?_cp=%7B%22accordion-content-19355%22%3A%7B%221%22%3Atrue%7D%7D
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